
 

 

 

1950 Sitten,       

Ausnahmebewilligung für den Erwerb   

   

Bewilligung-Nr :         -         

  Automatische Feuerwaffen Art. 4/1a, Art. 5/1a WG 
  

 Dolche und Messer - Art. 4/1c, Art. 5/1b, Art. 5/3 WG, Art 7/1 und 9 WV. 
  

 Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen  - Art. 4/1d, Art. 5/1c, Art. 5/3 WG.. 
  

 Elektroschockgeräte - Art. 4/1e, Art. 5/1c, Art. 5/3 WG, Art. 4 WV. 
  

 Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen - Art. 5/1d, Art. 5/3 WG. 
  

- Name, Mädchenname, Vorname(n) :       

- Adresse (PLZ, Ort, Strasse) :       

- Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr) :       

- Nationalität :       

- Heimatort :       /       

Obgenannte Person erhält aufgrund ihres Gesuches vom       die Ausnahmebewilligung für den Erwerb 

nachstehender verbotener Waffe, nachstehenden Waffenbestandteils oder Gerätes : 

- Bezeichnung der Waffe / des Waffenzubehörs / des Gerätes (Marke, Typ, Kaliber, Nr., usw.) : 

 -       

Fehlende Angaben sind unverzüglich dem Kommando der Kantonspolizei Wallis, Postfach 1119, 1951 Sitten zu melden. 

- Angaben betreffend den Veräusserer (Name, Vorname, PLZ, Ort, Strasse) : 

      
Ort und Datum der Übertragung :  Erwerber/in:                     Veräusserer/in :                     

Die Dauer der Gültigkeit dieser Bewilligung beträgt sechs Monate ab Ausstellungsdatum, nämlich bis zum : 

      

Ort und Datum :  

1950 Sitten, den       

  KANTONSPOLIZEI WALLIS                                          
Chef Gruppe Waffen und Sicherheitsunternehmen 

Gebühr : CHF       (Quitt:      /     )   E. Vouillamoz Fw  

Verlängerung (höchstens drei Monate) bis zum :  

Ort und Datum : Unterschrift und Stempel der Behörde : 

  

Gebühr : CHF  

Beiliegende Verpflichtungen/Bedingungen bilden integrierenden Bestandteil vorliegender Bewilligung. 

 

Bei Erhalt der Bewilligung : Nach der Veräusserung : 
- Original für den Gesuchsteller - Kopie für den Veräusserer 
- Kopie für die den Erwerbsschein ausstellende Behörde - Kopie durch den Veräusserer zurück an die Behörde, die die 
    Bewilligung ausgestellt hat 



 

 

 
 

BEDINGUNGEN FÜR DEN ERHALT EINER AUSNAHMEBEWILLIGUNG 
 

 Verbotene Waffen sind sorgfältig und unberechtigten Dritten unzugänglich aufzubewahren.  

 Der Verschluss von Seriefeuerwaffen und zu halbautomatischen Hand- oder Faustfeuerwaffen 
umgebauten Seriefeuerwaffen muss getrennt vom Rest der Waffe in einem Safe oder in einem 
speziell gegen Diebstahl geschützten Raum aufbewahrt werden. 

 Der Halter verbotener Waffen hat eine Adressänderung oder den Diebstahl einer Waffe 
unverzüglich der Kantonspolizei zu melden. 

 Die Kantonspolizei ist berechtigt, die Aufbewahrung der Waffe und/oder der verbotenen Waffen, 
welche der Besitzer auf Verlangen vorzuzeigen hat, jederzeit zu kontrollieren. 

 Das Schiessen mit automatischen Waffen, das Tragen verbotener Waffen sowie deren 
Veräusserung sind einer Bewilligung durch die Kantonspolizei unterstellt. 

 Das Tragen von verbotenen Waffen ist ohne die Bewilligung der Kantonspolizei untersagt. 

 Bei Todesfall des Besitzers oder wenn eine der Bedingungen zur Bewilligung nicht mehr erfüllt 
ist, kann die Kantonspolizei die verbotene Waffe und/oder Waffen vorübergehend 
beschlagnahmen, bis ein Erbe oder ein Dritter im Besitze einer entsprechenden Bewilligung ist. 

 Die Kantonspolizei kann, wenn die öffentliche Sicherheit dies rechtfertigt, gegebenenfalls weitere 
einschränkende Massnahmen treffen. 

 Bei Missachtung vorliegender Bedingungen können alle für die gleiche Person ausgestellten 
Ausnahmebewilligungen entzogen und die verbotenen Waffen beschlagnahmt werden, eine 
Verzeigung des Zuwiderhandelnden unter Anwendung von Artikel 292 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen bleibt vorbehalten. 

 

 

                                                                        Gruppe Waffen und Sicherheitsunternehmen 

 
 


